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Kurzcharakteristik1

Das Diabetiker ABC liefert nützliche 
Informationen und hilfreiche Anre-
gungen von A bis Z zum Thema Di-
abetes. In Österreich leben derzeit 
über 600.000 DiabetikerInnen. Grund-
voraussetzung für eine erfolgreiche 
Therapie ist die intensive Information 
und Auseinandersetzung mit der Er-
krankung und das aktive Mitmachen, 
um alle Möglichkeiten einer optima-
len Therapie auszuschöpfen.

Diabetes hat sich mittlerweile zu einer 
regelrechten Volkskrankheit entwi-
ckelt, auch immer mehr Kinder und 
Jugendliche leiden daran. Der Öster-
reichische Diabetes Branchen-Index 
soll Betroffenen die Suche nach neu-
esten Produkten sowie kompetenten 
Beratungsstellen und Institutionen 
vereinfachen. Der Index ist ein prak-
tischer Ratgeber, der DiabetikerInnen 
den Alltag erleichtert – für mehr Le-
bensqualität und Lebensfreude, trotz 
Diabetes.

Tipps für Gesundheit, Fitness und 
Wohlbefi nden, besonders in der kal-
ten Jahreszeit – so lautet das Konzept 
von „Topfi t und Gesund“. Ob beim 
Arzt oder in der Apotheke, das Ma-
gazin informiert über Prävention und 
Linderung von Erkrankungen, Maß-
nahmen zur Stärkung der Abwehr-
kräfte und gibt praktische Tipps für 
Ernährung, Bewegung und Entspan-
nung. Topfi t und Gesund ist der ideale 
Ratgeber für Gesundheitsbewusste, 
die auch in der kalten Jahreszeit fi t 
und aktiv bleiben wollen.
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Dieses Magazin wurde Ihnen gratis überreicht durch:

Das Nachschlagewerk 
für Diabetiker

wertvolle iNformatioNeN 
uND Nützliche tipps für 

DeN alltag
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Verlagsangaben2
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Verlag: Der Neue Apotheker
Verlagsgesellschaft mbH

Postanschrift: Dresdner Straße 68 /Stg.1/3/3
A-1200 Wien

Anzeigen: Der Neue Apotheker
Verlagsgesellschaft mbH
Dresdner Straße 68/Stg.1/3/3
A-1200 Wien

Telefon: 01/368 27 00-0

Fax: 01/368 27 00-25

E-Mail: offi ce@dnaverlag.at

Bankverbindung: Bank Austria Creditanstalt
Konto-Nr. 50003293801
BLZ 12000

Erscheinungsweise: einmal jährlich
Topfi t & Gesund halbjährlich

Zahlungsbedingungen: Rechnungen sind 20 Tage 
nach dem Erscheinungstag der 
Ausgabe, in der die Anzeige 
veröffentlicht wird, zur Zahlung 
fällig. Bei Zahlungen, die in 
voller Höhe innerhalb von 8 
Tagen nach dem Erscheinungs-
tag beim Verlag eingehen, 
wird 2 % Skonto gewährt. Bei 
Lastschrifteinzug am Erschei-
nungstag werden 3 % Skonto 
gewährt.

Steuern: Alle Preise zuzüglich 
5 % Werbesteuer und
20 % Mehrwertsteuer

Geschäftsbedingungen: Für die Abwicklung von Auf-
trägen gelten die Geschäftsbe-
dingungen des Verlages.



Digitale Anzeigenübermittlung3

Anzeigenformate und -preise4

Schicken Sie uns einen Auftrag.

Auftrag & Ausdruck oder Proof

Bitte senden Sie uns zusätzlich 
zu Ihrer Daten-Übermittlung ei-
nen Auftrag per Fax (01/368 27 
00-25), Post oder Kurier und au-
ßerdem einen Ausdruck, Abzug 
oder Proof Ihrer Anzeige. Nur so 
können wir feststellen, ob uns Ihre 
gesendeten Daten vollständig er-
reicht haben. Die Gewähr für den 
korrekten Abzug können wir nur 
mit Hilfe Ihres eingesandten Ab-
zugs übernehmen.

Bei Fragen zur ISDN-Übermittlung 
erreichen Sie uns unter:

01/368 27 00-0

Wir sind für Sie da:
Mo. - Do. 8.30 - 17.00 Uhr,
Freitag 8.30 - 14.00 Uhr
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Schicken Sie uns die Datei.

Identifizierung

Um die Zuordnung gesendeter 
Datensätze für uns zu erleichtern, 
nennen Sie bitte am Anfang eines 
jeden Datensatzes in Kurzform 
(bis zu 20 Zeichen lang) zuerst den 
Kundennamen, dann das Stich-
wort. Schicken Sie außerdem bitte 
immer ein Infodokument mit, das 
den Namen des Ansprechpartners 
und die Telefonnummer nennt.

Übermittlung per E-Mail:
E-Mail: 
office@dnaverlag.at

Übermittlung auf Datenträgern:
CD-ROM und DVD

Wenn Sie uns die Druckunterlagen per E-Mail schicken, profitieren Sie doppelt: Sie sparen Porto- oder Kurierkosten, und 
– was noch wichtiger ist – Sie gewinnen Zeit. Denn Ihre elektronische Post erreicht uns in Echtzeit. Sie profitieren von einem 
modernen und innovativen Service. Unsere Hard- und Software entspricht den neuesten technischen Standards. Wenn Sie 
Fragen zur Datenübermittlung haben, rufen Sie an: Und so geht‘s:

Unsere Softwareanforderungen:

Anforderungsprofil

Kommunikations-Software:
Leonardo Pro

Macintosh-Layoutprogramme:
Quark XPress, Adobe Indesign

Macintosh-Grafikprogramme:
FreeHand, Illustrator

Nicht bearbeitet werden können:
Office-Dokumente
(Word, PowerPoint, etc.)

Weitere Informationen:
01/368 27 00-0

Drucktechnische Voraussetzungen:

Separation und Lithograpfie

Erfolgt eine elektronische Anliefe-
rung von Farbanzeigen (als Datei 
oder PostScript-Datei), sind die 
drucktechnischen Voraussetzun-
gen zu beachten und entspre-
chend separiert anzuliefern: 60er-
Rasterweite.

Bei Problemen nicht gleich 
aufgeben, wir stehen Ihnen 
gerne unter der Rufnummer 

01/368 27 00-0 
mit Rat und Tat zur Seite.

Anzeigengröße Formate im 
Satzspiegel

Angeschnittene Anzeigen 
Beschnittzugabe an allen 
Seiten je 3 mm

Breite
mm

Höhe
mm

Breite
mm

Höhe
mm

4-farbig
Euro

1/1 121 174 148,5 210 2.950,-

1/1 Umschlag 148,5 210 3.800,-

2/1 121 174 297 210 5.500,-

1/2 hoch
1/2 quer

58
121

174
87 148,5 105,3

1.540,-

1/3 hoch
1/3 quer

34
121

174
57

1.120,-

Firmeneintrag mit Logo 420,-

Produktpackshot 350,-

Alle Preise zzgl. 5 % Werbesteuer und 20 % MwSt. Besonders gewünschte Farbtöne müssen 
sich mit den Normalfarben der verwandten Farbskala erzielen lassen. Geringe Tonwertab-
weichungen sind im Toleranzbereich des Druckverfahrens begründet.

Erscheinungszeitraum jährlich
Topfit & Gesund halbjährlich



Geschäftsbedingungen5
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1.	 Ausgangsbasis für die Verlagsbedingungen des 
D.N.A. Verlages sind die allgemeinen Anzeigen-
bedingungen des Österreichischen Zeitschriften-
verbandes (ÖZV), sofern keine abweichende 
Vereinbarung in den Geschäftsbedingungen oder 
einzelvertraglich erfolgt ist.

2.	 Zusatzvereinbarungen zu den Vertragsbedin-
gungen sind nur dann verbindlich, wenn sie vom 
Verlag schriftlich bestätigt wurden.

3.	 Mündliche Absprachen und Auskünfte, insbeson-
dere mit den Beratern des Verlages, sind unver-
bindlich. Auskünfte, egal welcher Art, werden 
vom Verlag nur dann als verbindlich akzeptiert, 
wenn sie schriftlich erfolgen.

4.	 Mit Erteilung des Auftrages anerkennt der Auf-
traggeber rechtswirksam bindend vollinhaltlich 
die Vertragsbedingungen des D.N.A. Verlages 
und bestätigt dies schriftlich.

5.	 Es obliegt dem Auftraggeber, sich über den je-
weils gültigen Anzeigentarif und die Höhe der an-
fallenden Abgaben (insbesondere Werbeabgabe 
und Mehrwertsteuer) vor Aufgabe des Inserates 
zu informieren.

6.	 Der Verlag behält sich vor, jederzeit ohne Angabe 
von Gründen, insbesondere aber bei Zahlungs-
verzug oder rechtlichen Schwierigkeiten, von der 
Durchführung von Aufträgen zurückzutreten. 

7.	 Der Auftraggeber garantiert dem Zeitschriften-
verlag sowie dessen Leuten, dass das Inserat 
(einschließlich Bildern) gegen keinerlei gesetz-
liche Bestimmungen verstößt und Rechte Dritter 
nicht verletzt. Der Auftraggeber verpflichtet sich, 
den Verlag sowie dessen Leute hinsichtlich aller 
Ansprüche, die auf das erschienene Inserat (ein-
schließlich Bilder) begründet werden, schad- und 
klaglos zu halten sowie für die entstandenen 
Nachteile volle Genugtuung zu leisten. Dies gilt 
insbesondere für alle Arten wettbewerbsrecht-
licher Ansprüche, sei es, dass diese von Mitbewer-
bern des Auftraggebers oder von Mitbewerbern 
des Verlages geltend gemacht werden, für urhe-
berrechtliche Ansprüche jeglicher Art, Einschalt-
kosten von Gegendarstellungen, deren Veröf-
fentlichung den Verlag vom Gericht aufgetragen 
wurde, verwaltungsbehördliche und gerichtliche 
Strafen, medienrechtliche Entschädigungen, 
Schadenersatzansprüche welcher Art immer und 
Ansprüche auf Veröffentlichungen von Urteilen 
oder Mitteilungen nach dem Mediengesetz. Die 
Verpflichtung des Auftraggebers zur Schad- und 
Klagloshaltung des Verlages sowie dessen Leuten 
versteht sich einschließlich aller anfallenden Ver-
fahrenskosten. Der Verlag und seine Leute sind 
zu einer Prüfung des Inserates oder eines Gegen-
darstellungsbegehrens nicht verpflichtet. Dies gilt 
sinngemäß auch für alle anderen vergleichbaren 
Folgen, beispielsweise Mitteilungen gem.§ 37 
MedG. Der Verlag behält sich vor Aufträge ohne 
Angabe von Gründen abzulehnen.

8.	 Der Verlag ist berechtigt, jederzeit auch ohne 
Rücksprache mit dem Auftraggeber Einschal-
tungen als „Anzeige“, „Werbung“ oder „ent-

geltliche Einschaltung“ zu kennzeichnen. Die 
Entscheidung darüber, ob eine solche Kennzeich-
nung notwendig oder zweckmäßig ist, obliegt so-
mit ausschließlich dem Verlag. Sollte ausnahms-
weise der Verlag auf Wunsch des Auftraggebers 
eine solche Kennzeichnung unterlassen, haftet 
der Auftraggeber für jeden dem Verlag daraus 
erwachsenden Nachteil.

9.	 Bei telefonischer Auftragserteilung oder Textän-
derung können keine Reklamationen bezüglich 
Hörfehlern oder Satzfehlern anerkannt werden.

10.	 Telefonische Inseratenänderungen müssen nach-
träglich, jedoch noch vor Anzeigenschluss schrift-
lich bestätigt werden.

11.	 Für die Durchführung von Einschaltungen in be-
stimmten Nummern oder an bestimmten Plätzen 
wird keine Gewähr geleistet. Ausgenommen sind 
Aufträge, derer ausdrücklich von der Einhaltung 
bestimmter Termine – bei Bezahlung des im  Ta-
rif vorgegebenen Platzierungszuschlages – von 
einer bestimmten Platzierung abhängig gemacht 
wird.

12.	 Einschaltungsaufträge sind im Zweifelsfalle in-
nerhalb von 12 Monaten abzuwickeln.

13.	 Dem Inserenten obliegt die rechtzeitige Beistel-
lung der Druckunterlagen. Der Verlag haftet 
für die Druckqualität nur, wenn einwandfreie 
Druckunterlagen bzw. Werbemittel wie Prospekte 
etc. beigestellt werden. Die Verwendung der 
Druckunterlagen erfolgt ohne Gewähr unter Be-
achtung der üblichen Sorgfalt. Prospektbeilagen 
und Druckunterlagen sind dem Verlag frei Haus 
zu liefern.

14.	  Die Pflicht zur Aufbewahrung von Druckunter-
lagen endet drei Monate nach Erscheinen der 
Anzeige, sofern nicht ausdrücklich eine andere 
Vereinbarung getroffen wurde.

15.	 Der Verlag übernimmt keine Haftung für zur Ver-
fügung gestellten Druckunterlagen.

16.	 Probeabzüge werden auf ausdrücklichen Wunsch 
hergestellt. Bei nicht fristgerechter Rücksendung 
der Probeabzüge gilt die Genehmigung zum 
Druck als erteilt.

17.	 Kosten, die durch erhebliche Änderung der ur-
sprünglich vereinbarten Ausführung sowie beige-
stellter Druckunterlagen entstehen, werden dem 
Auftraggeber verrechnet.

18.	 Für Druckfehler, die den Sinn des Inserates nicht 
wesentlich beeinträchtigen, wird kein Ersatz ge-
leistet.

19.	 Farbabweichungen gegenüber dem Original be-
hält sich der Verlag aus drucktechnischen Grün-
den vor.

20.	 Bei Anzeigen, die nach Layout gestaltet werden, 
bzw. wenn vorgeschriebene Schriftgrößen einge-
halten werden und die bestellte Anzeigengröße 
nicht ausreicht, muss die volle Abdruckhöhe be-
zahlt werden.

21.	 Eine Haftung für Schäden, die durch Nichterschei-
nen eines Inserates in einer bestimmten Ausgabe 
oder durch Druck-, Satz- und Platzierungsfehler 
entstehen, ist ausgeschlossen. In jedem Fall ist 

die Haftung des Verlages mit dem auf den be-
troffenen Teil der Auflage entfallenden anteiligen 
Einschaltungsentgelt absolut begrenzt.

22.	 Bei Verschieben aus technischen Gründen ohne 
vorherige Benachrichtigung des Auftraggebers 
kann weder die Zahlung verweigert noch Scha-
denersatz verlangt werden.

23.	 Einschaltungsreklamationen werden nur inner-
halb von acht Tagen nach Erhalt des Belegexem-
plars anerkannt, die Reklamation muss schriftlich 
erfolgen.

24.	 Eine vorab mündlich mitgeteilte Änderung muss 
dem Verlag in schriftlicher Form spätestes am An-
zeigenschlusstermin bestätigt werden, allenfalls 
der Auftrag in der ursprünglichen Form weiterhin 
als vertraglich vereinbarte Leistung gilt.

25.	 Bei Zurückziehen von Aufträgen für den Text- 
und/oder Anzeigenteil (soweit dies für den Ver-
lag noch möglich ist) wird ein Betrag von 20% 
des Inseratenwertes als Kostenersatz in Rechnung 
gestellt.

26.	 Anspruch auf Kundenrabatte besteht nur dann, 
wenn ein schriftlicher Anzeigenabschluss auf 
mehrere Schaltungen innerhalb eines Jahres 
vorliegt. Rückwirkende Anzeigenabschlüsse kön-
nen nicht anerkannt werden. Rabattjahr ist das 
Kalenderjahr. Bei Zahlungsverzug und Insolvenz-
verfahren verfällt jeder Rabattanspruch.

27.	 Rechnungsreklamationen werden nur innerhalb 
von vier Wochen ab Ausstellungsdatum der Rech-
nung anerkannt. Die Reklamation muss schrift-
lich erfolgen.

28.	 Bei Änderung der Anzeigenpreise treten diese 
auch für laufende Aufträge sofort (auch unter-
jährig) in Kraft.

29.	 Der Verlag behält sich vor Vorauszahlungen zu 
verlangen.

30.	 Die Rechnungen des Verlages sind innerhalb von 
20 Tagen ab Rechnungsstellung zur Zahlung fäl-
lig. Alle Überweisungen erfolgen auf Gefahr des 
Auftraggebers und sind derart vorzunehmen, 
dass dem Verlag die Gutschrift des Betrages spä-
testens zwei Werktage nach Ende der Zahlungs-
frist vorliegt. 

31.	 Bei Zahlungsunfähigkeit bzw. Zahlungsverzug 
stellt der Verlag den gesamten Saldo mit allen 
Nebenkosten fällig. Der Auftraggeber ist ver-
pflichtet alle dem Verlag bei Verfolgung seiner 
Ansprüche auflaufenden Kosten, Spesen, Baraus-
lagen und so weiter, aus welchem Titel auch 
immer, zu bezahlen. Er hat daher neben den 
gerichtlich bestimmten Kosten auch sämtliche 
vorprozessuale Kosten, insbesondere des vom 
Verlag beauftragten Inkassobüros oder Anwaltes, 
voll zu ersetzen. Eingehende Zahlungen werden 
zuerst auf Zinsen und Spesen und zuletzt auf die 
reinen Rechnungsbeträge angerechnet.

32.	 Rechnungen sind zahlbar und klagbar in Wien. 
Wien gilt als Erfüllungsort. Über sämtlich Strei-
tigkeiten aus den gegenständlichen Aufträgen 
entscheidet ausschließlich das zuständige Gericht 
Wien.

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Der Neue Apotheker Verlagsgesellschaft mbH


